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VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
IKT Informations- und Kommunikationstechnologien

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

CdF-CN Commission des finances du Conseil national
TIC Technologies de l'information et de la communication
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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Im Verlauf des Vorjahres hatte die FK-NR die Kritik an den teuren und intransparenten
SAP-Sonderlösungen des VBS sowie die Koordinationsanliegen für die Bundes-IKT in
zwei Motionen aufgenommen. Die eine forderte die Überprüfung des
verwaltungsumfassenden Steuerungsmechanismus für die Informatiklösung SAP, die
zum einen durch das Kompetenzzentrum SAP des Eidgenössischen Finanzdepartement,
zum anderen – insofern die Waffen- sowie die Führungs- und Einsatzsysteme der
Armee betroffen sind – aber auch dezentral im VBS erfolgen. Die Kleine Kammer
überwies die Motion in der Sommersession als Zweitrat diskussionslos. Ebenso nahm
der Ständerat die zweite Motion (10.3640) an, die eine Klärung zwischen Art. 2, Abs. 3
BinfV (Bundesinformatikverordnung) und der koordinierten IKT-Steuerung der
Bundesverwaltung verlangte, wie sie in ebendieser, Anfang 2012 in Kraft gesetzten,
revidierten Verordnung festgelegt ist. 1

MOTION
DATUM: 16.06.2011
SUZANNE SCHÄR

Mit Bekanntwerden von Unzulänglichkeiten in der Informatikprojektführung des VBS ab
2009 vermochten sich jene Stimmen stärkeres politisches Gehör zu verschaffen, die
eine effiziente und effektive, möglichst synergieschaffende Steuerung der
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) in und zwischen den
Bundesämtern sowie verwaltungsnahen Organisationen forderten. Ende 2009 war eine
Task Force Informatik VBS mit der Untersuchung der konkreten Schwierigkeiten im
Verteidigungsdepartement beauftragt worden. Ihre Erkenntnis floss teilweise in den
Armeebericht 2010, der eine strategische Neuausrichtung der VBS-IKT vorsah. Dabei
war geplant, die militärische und zivile IKT zusammenzuführen und departementsintern
zu zentralisieren. Dies hätte zum Schutz der militärischen Systeme die Abkoppelung der
VBS-Informations- und Kommunikationstechnik vom Rest der Bundes-IKT bedeutet.
Damit wurden jene Kräfte auf den Plan gerufen, die eine zentrale,
verwaltungsumfassende IKT-Steuerung verlangt hatten und denen der Bundesrat mit
der Überarbeitung der Bundesinformatikverordnung (BinfV) und der IKT-Strategie
ebendiese versprochen hatte. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 09.12.2011
SUZANNE SCHÄR

1) AB NR, 2010, S. 1777; AB SR, S. 654.
2) AS, 2011, S. 6093 (Verordnung vom 9. Dezember 2011 über die Informatik und Telekommunikation in der
Bundesverwaltung).
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